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Eidgenössisches Militärdepartement

Militärische Strassensignale
Die zivile Strassensignalverordnung sieht für militärische Strassenbeniitzer gelb-schwarze
Signale vor. Diese Signale entsprechen in ihrer Art und Form weitgehend den zivilen
Signalen, sind aber in bezug auf ihre Verwendungsmöglichkeit den militärischen Bedürfnissen
angepasst.
Die neuen gelb-schwarzen Signale richten sich ausschliesslich an die militärischen Strassen-
benützer. Von den zivilen Verkehrsteilnehmern sind sie deshalb nicht zu beachten. Für die
Truppe gehen die militärischen Signale den zivilen vor.
Damit die militärischen Gefahren- und Vorschriftssignale nicht allzu häufig verwendet werden,
hat das Eidgenössische Militärdepartement den Kreis der Personen, die zum Aufstellen dieser
Signale ermächtigt sind, stark eingeschränkt. Die militärischen Wegweiser können hingegen
von allen Truppenangehörigen aufgestellt werden.

Die ersten gelb-schwarzen Signale sind aufgestellt und können bereits in der Nähe von
Waffenplätzen sowie auf Zufahrtsstrassen zu militärischen Schicss- und Übungsplätzen ange-
troffen werden.

Bern, den 6. Juni 196S
HtfgenössiscÄes Afi/ihWepurltvnenf
Dienststelle für Information

Beispiele militärischer Strassensignale

Wegweisertafel Zusatztafel
«Militärische Strassenbenützer gestattet»
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